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Eine – hypothetische – militärische Hilfeleistung Deutschlands zugunsten Israels, welche über 
eine Unterstützung mit Waffenlieferungen (wie aktuell in der Ukraine) hinausgeht, muss sowohl 
völker- als auch verfassungsrechtlich zulässig sein. 
 

1. Völkerrecht: Kollektive Verteidigung 

Völkerrechtlich erlaubt Art. 51 VN-Charta die kollektive Selbstverteidigung eines Staates zu-
gunsten eines anderen Staates, der sich einem bewaffneten Angriff („armed attack“) gegenüber-
sieht. Die Norm lautet:  

„Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs [engl.: if an armed attack occurs] 
gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen 
oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mit-
glied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzei-
gen.“ 

Aus Sicht des angegriffenen Staates braucht der Angriff nicht „existenzgefährdend“ zu sein. Es 
muss lediglich die Schwelle zu einem „armed attack“ erreicht werden. Insbesondere bei Angrif-
fen durch nicht-staatliche Gewaltakteure (Terrororganisationen wie Al Quaida, Hamaz, Hisbollah 
etc.) muss die Attacke eine gewisse Intensität aufweisen.1 Der Angriff des Iran auf Israel vom 
13./14. April 2024 mit Drohnen und Raketen hat diese Schwelle zweifelsohne erreicht. 

Art. 51 VN-Charta berechtigt zur militärischen Hilfe eines Staates in Form der kollektiven Selbst-
verteidigung. Die Hilfe kann über Waffenlieferungen hinausgehen und auch den Einsatz von 
Kampftruppen vor Ort, Unterstützung bei der Luftverteidigung u.a.m. umfassen.  

„Aufgedrängte“ Unterstützung wäre wohl eine „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ 
(Art. 2 Ziff. 1 VN-Charta). Formal erforderlich ist – zumindest nach Auffassung des IGH – ein  
Unterstützungsersuchen (request) des angegriffenen Staates.2 
 
 

 

1 Vgl. näher zum Angriffsbegriff Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, München, 8. Aufl. 2024,  
§ 56 Rn. 7 ff.; Gornig, Völkerrecht, München 2023, § 45 Rn. 2 ff. 

2 Im Nicaragua-Fall führte der Internationale Gerichtshof (IGH) insoweit aus: „[…] the Court finds that in custom-
ary international law […] there is no rule permitting the exercise of collective self-defence in the absence of a 
request by the State which regards itself as the victim of an armed attack. The Court concludes that the require-
ment of a request by the State which is the victim of the alleged attack is additional to the requirement that such 
a State should have declared itself to have been attacked“ (ICJ, Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua, Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, para 199, 
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf. 
Zustimmend Laura Visser, „Intervention by invitation and collective self-defence: two sides of the same coin?“, 
in: Journal on the Use of Force and International Law 2020, S. 292-316 (302), https://www.researchgate.net/pub-
lication/347763691_Intervention_by_invitation_and_collective_self-defence_two_sides_of_the_same_coin. 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.researchgate.net/publication/347763691_Intervention_by_invitation_and_collective_self-defence_two_sides_of_the_same_coin
https://www.researchgate.net/publication/347763691_Intervention_by_invitation_and_collective_self-defence_two_sides_of_the_same_coin
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Eine Verpflichtung zum militärischen Beistand ergibt sich aus Art. 51 VN-Charta nicht. Israel ist 
weder Mitglied der NATO noch der EU; auch sonst besteht keine vertraglich begründete militäri-
sche Beistandspflicht zwischen Deutschland und Israel. Eine solche ergibt sich – jedenfalls recht-
lich – auch nicht aus der deutschen „Staatsraison“ mit Blick auf die Existenz Israels.3 

 

2. Verfassungsrecht: Einbindung in kollektive Sicherheitsstrukturen 

Alles, was völkerrechtlich erlaubt ist, muss nicht zwangsläufig auch verfassungsrechtlich zuläs-
sig sein. Das zeigt sich insbesondere bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr: Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sowie nach deutscher Staatspraxis müs-
sen Auslandseinsätze deutscher Streitkräfte in glaubwürdiger Weise multinational eingehegt 
sein.4 Seit der AWACS-Entscheidung des BVerfG vom 12. Juli 19945 hat sich Art. 24 Abs. 2 GG6 
als exklusiver verfassungsrechtlicher Handlungsrahmen für Auslandseinsätze der Bundeswehr 
etabliert. Das BVerfG hat zuletzt im Lissabon-Urteil von 2009 in einem obiter dictum festgestellt, 
dass der „Auslandseinsatz der Streitkräfte […] außer im Verteidigungsfall nur in Systemen gegen-
seitiger kollektiver Sicherheit erlaubt (Art. 24 Abs. 2 GG) [ist]“.7 Dazu zählen etwa die VN, die 
NATO und die EU. 

Auslandseinsätze der Bundeswehr, bei denen die Gefahr besteht, dass deutsche Streitkräfte „in 
bewaffnete Unternehmungen einbezogen werden“, erfordern nach § 2 Abs. 1 des ParlBG ein 
Mandat des Deutschen Bundestags.8 

 

 

3 Vgl. dazu näher Wissenschaftliche Dienste, „Zum Begriff der Staatsräson im deutschen Recht“ (WD 3-3000 – 
134/23), https://www.bundestag.de/resource/blob/984870/79547ce7fca4d17deedd8bf400ee7e44/WD-3-134-23-
pdf.pdf; Rudolf Dreßler, „Gesicherte Existenz Israels – Teil der deutschen Staatsräson“, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte, Nr. 15, 2005, S. 3-8, abrufbar unter: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29118/gesicherte-
existenz-israels-teil-der-deutschen-staatsraesonessay/. 

4  Vgl. Nolte, „Bundeswehreinsätze in kollektiven Sicherheitssystemen“, in: ZaöRV 1994, 652 ff. (658). 
Ebenso Röben, „Der Einsatz der Streitkräfte nach dem Grundgesetz“, in: ZaöRV 2003, S. 585 ff. (291). 

5 BVerfGE 90, 286 = NJW 1994, 2207. 

6 Art. 24 Abs. 2 GG erwähnt Auslandseinsätze der Streitkräfte indes gar nicht, sondern besagt lediglich: „Der 
Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen.“ 

7  BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08 - Rn. 254, 
http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208.html. 

8 § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 ParlBG lauten: „Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes bedarf der Zustimmung des Bundestages. Ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte liegt 
vor, wenn Soldatinnen oder Soldaten der Bundeswehr in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind oder 
eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten ist.“ 

https://www.bundestag.de/resource/blob/984870/79547ce7fca4d17deedd8bf400ee7e44/WD-3-134-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/984870/79547ce7fca4d17deedd8bf400ee7e44/WD-3-134-23-pdf.pdf
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29118/gesicherte-existenz-israels-teil-der-deutschen-staatsraesonessay/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/29118/gesicherte-existenz-israels-teil-der-deutschen-staatsraesonessay/
http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208.html
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Ob Auslandseinsätze der Bundeswehr außerhalb kollektiver Sicherheitssysteme verfassungs-
rechtlich überhaupt zulässig sind, ist umstritten, wird aber in der neueren Staatsrechtslehre zu-
nehmend vertreten. Die verfassungsrechtliche Frage lautet, ob die in Art. 87a Abs. 2 GG nor-
mierte Kompetenz der Bundesregierung, Streitkräfte „zur Verteidigung“ einzusetzen,9 neben der 
Landes- (und Bündnisverteidigung10) auch die kollektive Selbstverteidigung i.S.v. Art. 51 VN-
Charta umfasst.11 Eine völkerrechtskonforme bzw. völkerrechtsfreundliche Auslegung der Ver-
fassung legt dies nahe und würde dabei auch eine Kongruenz zwischen völkerrechtlichem „Kön-
nen“ und verfassungsrechtlichem „Dürfen“ der Bundeswehr herstellen.  

Das verfassungsrechtliche Schrifttum, das in Art. 87a Abs. 2 GG i.V.m. Art. 51 VN-Charta eine 
tragfähige Grundlage für Auslandseinsätze der Bundeswehr außerhalb kollektiver Sicherheits-
strukturen sieht, findet Unterstützung in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG): Dieses geht davon aus, dass sämtliche Konstellationen der kollektiven Verteidigung 
im Sinne von Art. 51 VN-Charta auch unter den verfassungsrechtlichen Begriff der Verteidigung 
fallen. In der Entscheidung heißt es:  

 

 

 

9 Art. 87a Abs. 2 GG lautet: „Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses 
Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.“ 

10 Die Bündnisverteidigung (i.S.v. Art. 5 NATO-Vertrag) wird im Grundgesetz, das aus dem Jahre 1949 stammt – 
abgesehen von dem Verweis auf die „Bündnisfähigkeit“ in dem 2022 eingefügten Art. 87a Abs. 1a GG zum 
„Sondervermögen für die Bundeswehr“ – nicht ausdrücklich erwähnt, da Deutschland erst 1955 der NATO bei-
getreten ist. Die Bündnisverteidigung wird aber als „verlängerte“ Landesverteidigung angesehen, da Bündnisin-
teressen regelmäßig auch vitale sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland berühren und 
überdies – das ist der Unterschied zur kollektiven Selbstverteidigung bzw. zur Nothilfe – eine völkerrechtliche 
Pflicht zur Beistandshandlung besteht. Eine solche ließe sich verfassungsrechtlich nicht erfüllen, wenn sich die 
Kompetenz in Art. 87a Abs. 2 GG allein auf „Landesverteidigung“ beschränken würde. 

11 Für eine dahingehende Auslegung von Art. 87a Abs. 2 GG plädieren z.B. Kokott, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 
Kommentar, 10. Aufl. 2024, Art. 87a Rn. 25; Krieger, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hrsg.), Kom-
mentar zum Grundgesetz, 15. Aufl. 2022, Art. 87a Rn. 12. Epping, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), Grundgesetz, 
Kommentar, München, 3. Aufl. 2020, Art. 87a Rn. 6; Schmidt-Radefeldt, „Auslandseinsätze der Bundeswehr im 
Spannungsfeld zwischen Völker- und Verfassungsrecht: Plädoyer für eine völkerrechtsfreundliche Auslegung 
der deutschen Wehrverfassung,“ in: Kielmansegg/Krieger/Sohm (Hrsg.), Multinationalität und Integration im 
militärischen Bereich, Baden-Baden 2018, S. 83-102 (86 ff.); a.A. dagegen Depenheuer, „Der verfassungsrechtli-
che Verteidigungsauftrag der Bundeswehr“, in: DVBl. 1997, S. 685 ff. (688) mit dem Argument, dass kollektive 
Selbstverteidigung nicht vom Verteidigungsbegriff erfasst sei, weil bei einem Angriff gegen einen beliebigen 
Drittstaat ein Fall der „Nothilfe“ vorliege, der keine Verteidigung Deutschlands oder seiner Verbündeten dar-
stelle. Dagegen spricht aber, dass auch der Beistand im NATO-Bündnis kategorial nichts anderes ist als völker-
rechtliche Nothilfe nach Art. 51 VN-Charta. Zum Teil wird einschränkend darauf abgestellt, ob bei der kol-
lektiven Selbstverteidigung indirekt auch eine Bedrohung für die Bundesrepublik Deutschland vorliege (so etwa 
Heun, in: Dreier (Hrsg.), GG-Kommentar, Tübingen, Bd. III, 3. Aufl. 2018, Art. 87a Rn. 17). Vgl. zum Ganzen 
auch Wissenschaftliche Dienste, „Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von 
Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der Straße von Hormuz“ (WD 2-3000-088/19), S. 31 ff., 
https://www.bundestag.de/resource/blob/662182/538b949609413c9d4a09085975ee6ec1/WD-2-088-19-pdf-
data.pdf. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/662182/538b949609413c9d4a09085975ee6ec1/WD-2-088-19-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/662182/538b949609413c9d4a09085975ee6ec1/WD-2-088-19-pdf-data.pdf
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„Da der Normtext des Art. 87a Abs. 1 und 2 GG von ´Verteidigung` (und) nicht von ´Landesvertei-
digung` spricht, ist davon auszugehen, dass ´Verteidigung` alles das umfassen soll, was nach dem 
geltenden Völkerrecht zum Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 der Charta der Vereinten Natio-
nen […] zu rechnen ist […].“12 

Damit zeigte sich das Gericht bereit, völkerrechtliche Vorprägungen von bestimmten Begriffen 
auch verfassungsrechtlich zu rezipieren. Eine Klärung der Rechtsprechungsdivergenzen zwi-
schen BVerfG und BVerwG war bislang nicht notwendig, da Bundeswehreinsätze im Ausland 
ausnahmslos im Rahmen kollektiver Sicherheitsstrukturen erfolgten. 

*** 

 

12 BVerwG, 21. Juni 2005 - 2 WD 12.04; BVerwGE 127, 302 – Befehlsverweigerung aus Gewissensgründen (abge-
druckt in: NJW 2006, S. 77 und online unter: https://lexetius.com/2005,1829 (Rn. 93). 

https://lexetius.com/2005,1829
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